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Weise zu dem Ergebnis gelangt, daß die Klägerin und 
der Bewerber, der befördert worden ist, gleich geeig­
net und befähigt waren. Diese Einschätzung stützte 
sich zutreffend auf die Beurteilungen der Bewerber, 
die jeweils die Spitzennote erreicht hatten.[ ... ] In der 
Tat lassen die - vergleichbaren - Beurteilungen sowie 
die zahlreichen schulischen und außerschulischen 
Aktivitäten der Klägerin und des beförderten Bewer­
bers nicht erkennen, daß die Klägerin nach dem 
Anforderungsprofil der ausgeschriebenen Stelle we­
niger geeignet und befähigt erscheint als ihr damali­
ger Konkurrent. 

Bei gleicher Eignung und Befähigung hatte die 
Auswahlentscheidung unter Berücksichtigung des § 
25 Abs. 5 LBG NW zu erfolgen. Die Bediensteten 
des Landes haben diese Norm bewußt nicht ange­
wandt und damit schuldhaft eine der Klägerin gegen­
über bestehende Armspflicht verletzt. § 25 Abs. 5 
LBG NW war und ist geltendes Recht. Es war anzu­
wenden, selbst wenn es Bedienstete des Landes in 
Übereinstimmung mit Entscheidungen des OVG 
Münster als mit höherrangigem nationalen Recht 
nicht vereinbar angesehen haben. 

2. Die Amtspflichtverletzung ist auch für den 
geltend gemachten Schaden kausal geworden. 

a) Zur Beantwortung der Frage, ob die Amts­
pflicht den geltend gemachten Schaden verursacht 
hat, ist nach ständiger Rechtsprechung des BGH -
und auch des Senats - zu prüfen, welchen Verlauf die 
Dinge bei pflichtgemäßem Verhalten des Amtsträgers 
genommen hätten und wie sich in diesem Fall die 
Vermögenslage des Betroffenen darstellen würde 
(BGH VersR 1995, 918; Senat a.a.O.). 

b) Hätten die Amtsträger des beklagten Landes 
bei der Auswahlentscheidung § 25 Abs.2 LBG NW 
berücksichtigt, wäre aller Voraussicht nach die Kläge­
rin befördert worden(§ 287 ZPO), da Stellen wie die 
ausgeschriebene mehr von Männern als von Frauen 
besetzt werden. Die Öffnungsklausel hätte nicht dazu 
geführt, daß dem Mitbewerber der Vorzug gegeben 
worden wäre. Allerdings sind bei der Anwendung der 
Öffnungsklausel alle die Person der männlichen Be­
werber betreffenden Kriterien zu berücksichtigen. 
Der Vorrang entfallt, wenn eines oder mehrere dieser 
Kriterien zugunsten dieses Bewerbers überwiegen. 
Insofern ist eine Gesamtwürdigung aller in Frage 
kommenden Aspekte vorzunehmen. 

Das gut sechs Monate höhere Dienstalter des 
Mitbewerbers hätte nicht zu dessen Gunsten den 
Ausschlag gegeben; denn dem höheren Dienstalter 
steht das höhere Lebensalter der Klägerin gegenüber. 

3. Infolge der Amtspflichtverletzung ist der Klä­
gerin der - der Höhe nach unstreitige - Schaden 
entstanden. 

STREIT 3 / 99 

Beschluß 
Landgericht Bremen, § 888 Abs. 1 und 2 
ZPO, § 1618 a BGB 
Kein Zwangsgeld oder ersatzweise 
Zwangsha& bei Auskunftsverpflichtung 
über den leiblichen Vater 
Beschluß des LG Bremen vom 20. 10. I 998 

Zum Sachverhalt: 
Durch Berufungsurteil der Kammer vom 

10.3.1998 wurde die Antragsgegnerin verurteilt, 
Auskunft darüber zu erteilen, wer der leibliche Vater 
der Klägerin (Antragstellerin) ist. Für dieses Urteil 
wurde der Antragstellerin am 20.3.1998 eine voll­
streckbare Ausfertigung erteilt. Auf die entsprechen­
den Aufforderungen der Antragstellerin kam die An­
tragsgegnerin dem Auskunftsbegehren nicht nach. 
Am 15. Mai 1998 hat die Antragstellerin die Festset­
zung eines Zwangsgeldes und ersatzweise Zwangshaft 
beantragt. Diesen Antrag hat das Amtsgericht mit der 
Begründung abgelehnt, daß die Antragstellerin die 
formellen Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung 
nicht nachgewiesen habe. 

Gegen diesen der Antragstellerin frühestens am 
24.7.1998 zugestellcen Beschluß richtet sich die am 
7.8.1998 eingegangene sofortige Beschwerde der An­
tragstellerin, mit der sie unter Hinweis auf die im 
Schriftsatz vom 23.6.1998 dem Amtsgericht über­
sandte vollstreckbare Ausfertigung die Aufhebung 
des Beschlusses des Amtsgerichts und die Festsetzung 
eines Zwangsgeldes begehrt. 

Aus den Gründen: 
Die nach§ 793 Abs. 1 ZPO statthafte und nach 

§§ 569, 577 ZPO zulässige, insbesondere form- und 
fristgerecht eingelegte sofortige Beschwerde hat in 
der Sache keinen Erfolg. 

Das Amtsgericht hat im Ergdmis zu Recht den 
Antrag auf Festsetzung eines Zwangsgeldes nach § 
888 Abs. 1 ZPO zurückgewiesen [ ... ] Allerdings 
kommt die Festsetzung eines Zwangsgeldes nach § 
888 Abs. 1 ZPO hier deshalb nicht in Betracht, weil 
eine solche zwangsweise Durchsetzung des ausgeur­
teilten Auskunftsanspruchs in analoger Anwendung 
des§ 888 Abs. 2 ZPO ausgeschlossen ist. Die von der 
Kammer mit Urteil vom 10.3.1998 ausgeurteilte Ver­
pflichtung der Antragsgegnerin, über den leiblichen 
Vater der Antragstellerin Auskunft zu erteilen, be­
rührt das sich aus dem allgemeinen Persönlichkeits­
recht ergebende Recht der Mutter auf Achtung der 
Privat- und Intimsphäre, zu dem der familiäre Be­
reich und die persönlichen, auch die geschlechtlichen 
Beziehungen zu einem Partner gehören. Dies hat die 
Kammer in ihrem Urteil unter Hinweis auf die 
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